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Wichtiger Hinweis auf die jeweils geltende Fassung 
Bitte beachten Sie: Dieses Merkblatt wird regelmäßig überarbeitet und ist jeweils nur in seiner zum Zeitpunkt der 
Antragstellung aktuellen Fassung gültig. Regelungen und Anforderungen vorangegangener oder nachfolgender 
Versionen haben keinerlei Gültigkeit für die jeweilige Antragstellung und können somit auch nicht zur Begründung oder 
Ablehnung von Ansprüchen geltend gemacht werden.  
 

Die Merkblätter dienen der Erklärung des Förderprogramms und stellen eine zusätzliche Information für Antragsteller-
innen und Antragsteller dar. Maßgeblich sind allerdings ausschließlich die Richtlinien des Förderprogramms, die Sie 
unter www.bafa.de/beg finden. 

 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens sowie die Versionsnummer einer Fassung sind jeweils in folgender Tabelle vermerkt: 
 

Versionsnummer: Datum des Inkrafttretens  
  
1.2 09.06.2021 

 
An dieser Stelle finden Sie jeweils nur die aktuelle Version des Merkblattes. Zur Vermeidung von Missverständnissen 
werden vorangegangene Versionen entfernt. Die Speicherung der für einen Antrag jeweils maßgeblichen Fassung des 
Merkblatts wird Antragstellern daher empfohlen. 

 
Gemeinsame Durchführung der Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi): 

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) ist ein Förderprogramm des 
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Änderungschronik 
 
Zu besseren Übersicht finden Sie an dieser Stelle alle Änderungen zu Vorversionen dieses Merkblattes.  
 
 

1.0 Löschung Absatz Beihilfe im Kapitel 1; Löschung Hinweis Beihilfe im Kapitel 9.4, Email-Aktualisierung 
1.1 Löschung unter 7 EU-Beihilferecht Satz zur Antragstellung 

Löschung unter 8.4 Punkt zur „verschuldensunabhängigen Versicherung“ 
1.2 Nähere Erläuterung unter 6.2. Höchstgrenzen förderfähiger Kosten bei Wohngebäuden 
 Entfernung der energetischen Fachplanung unter 3. Umfeldmaßnahmen 
 Entfernung der Rechnungen für Umfeldmaßnahmen unter 8.5 Nachweis  
 Beschreibung der aufschiebenden/ auflösenden Bedingung unter 7.1; Entfernung des Rücktrittsrechts  
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Ziel der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) ist es, Investitionen in 

Einzelmaßnahmen anzustoßen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am 

Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte in Gebäuden in Deutschland gesteigert und die CO2-Emissionen des 

Gebäudesektors in Deutschland gesenkt werden. Das Erreichen einer (neuen) Effizienzhaus- oder Effizienzgebäudestufe 

durch die mit dieser Richtlinie geförderten Einzelmaßnahmen ist nicht erforderlich. Die Finanzierung des 

Förderprogramms erfolgt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).  

 

Vorhaben, die die Förderbedingungen der Richtlinie zur BEG EM und den dazugehörigen technischen 

Mindestanforderungen erfüllen, fördert das BMWi alternativ durch zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüssen der 

KfW ab Sommer 2021. Hierbei ist zu beachten, dass bis zu diesem Zeitpunkt die EBS-Produkte (Energieeffizientes Bauen 

und Sanieren) der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) weiterhin beantragt werden können, damit für Endkundinnen 

und Endkunden keine Förderlücke entsteht. 

 

Die Antragstellung für den Kredit inklusive eines Tilgungszuschusses erfolgt über die KfW Förderbank (Weitergehende 

Informationen finden Sie unter: www.kfw.de/151/, www.kfw.de/276/ , www.kfw.de/218 bzw. www.kfw.de/219) 

1 Wer kann Anträge stellen? 

Antragsberechtigt sind:  

 Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften; 

 freiberuflich Tätige; 

 Kommunale Gebietskörperschaften, kommunale Gemeinde- und Zweckverbände, sowie rechtlich 

unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften, sofern diese zu Zwecken der 

Daseinsvorsorge handeln; 

 Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, zum Beispiel Kammern oder Verbände;1 

 gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen; 

 Unternehmen, einschließlich Einzelunternehmer und kommunale Unternehmen; 

 sonstige juristische Personen des Privatrechts, einschließlich Wohnungsbaugenossenschaften. 

 

Die Antragsberechtigung gilt für Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstücks, Grundstücksteils, Gebäudes oder 

Gebäudeteils, auf oder in dem die Maßnahme umgesetzt werden soll, sowie für Contractoren.  

 

Wer ist nicht antragsberechtigt?  

 
Nicht antragsberechtigt sind: 

 der Bund, die Bundesländer und deren Einrichtungen; 

 politische Parteien. 

 Antragsteller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, sowie 

Antragsteller, die eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 der Zivilprozessordnung oder § 284 der 

Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind. 

 

  

                                                                    
 
 
1Antragstellerinnen und Antragsteller mit dieser Rechtsform, stellen bitte einen Antrag als „rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von 
kommunalen Gebietskörperschaften“.  

http://www.kfw.de/151
http://www.kfw.de/276/
http://www.kfw.de/218
http://www.kfw.de/219
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2 Was wird gefördert?  

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude sind folgende Maßnahmen und Anlagen förderfähig: 
 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle; 

 Anlagentechnik (außer Heizung); 

 Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik); 

 Heizungsoptimierung; 

 Fachplanung und Baubegleitung.  
 

Weitere Informationen zu den (technischen) Voraussetzungen der jeweiligen förderfähigen Maßnahmen und Anlagen 
finden Sie im „Info-Blatt zu den förderfähigen Kosten“ und in der Anlage zur Richtlinie „Technische 
Mindestanforderungen“ unter www.bafa.de/beg.  

2.1 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle  

Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der 

Gebäudehülle, die die in der Anlage zur Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen, darunter: 

 Dämmung der Gebäudehülle (von Außenwänden, Dachflächen, Geschossdecken und Bodenflächen), sowie 

Erneuerung / Aufbereitung von Vorhangfassaden; 

 Austausch von Fenstern, Außentüren und -toren; 

 sommerlicher Wärmeschutz durch Ersatz oder erstmaligen Einbau von außenliegenden 

Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung. 

 

Die Antragstellung für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle erfordert die Einbindung eines Energieeffizienz-

Experten.  

2.2 Anlagentechnik (außer Heizung)  

Gefördert wird der Einbau von Anlagentechnik in Bestandsgebäuden zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes, 

die die in der Anlage zur Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen, darunter:  

 Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inklusive Wärme- / Kälterückgewinnung; 

 bei Wohngebäuden: Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur 

Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebäudes („Efficiency Smart Home“) oder des 

angeschlossenen Gebäudenetzes im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie); 

 bei Nichtwohngebäuden: Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Realisierung eines 

Gebäudeautomatisierungsgrades mindestens der Klasse B nach DIN V 18599-11;  

 bei Nichtwohngebäuden: Kältetechnik zur Raumkühlung; 

 bei Nichtwohngebäuden: Einbau energieeffizienter Beleuchtungssysteme. 

 

Nicht gefördert werden  

 Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren betrieben werden oder betrieben worden sind 

(Prototypen);  

 gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 

Die Antragstellung für Anlagentechnik (außer Heizung) erfordert die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten. 

2.3 Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)  

Gefördert werden der Einbau von effizienten Wärmeerzeugern, von Anlagen zur Heizungsunterstützung und der 

Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz, das erneuerbare Energien für die Wärmeerzeugung mit einem Anteil von 

mindestens 25 Prozent einbindet. Voraussetzung ist, dass es sich bei dem betreffenden Gebäude um ein Bestandsgebäude 

http://www.bafa.de/beg


Allgemeines Merkblatt zur Antragstellung  7 
 

handelt und mit der Maßnahme die Energieeffizienz des Gebäudes und/oder der Anteil erneuerbarer Energien am 

Endenergieverbrauch des Gebäudes erhöht und der Einbau mit einer Optimierung des gesamten Heizungsverteilsystems 

(inklusive Durchführung des hydraulischen Abgleichs) verbunden wird.  

 

Nicht gefördert werden  

 Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren betrieben werden oder betrieben worden sind 

(Prototypen);  

 gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen; 

 Energieerzeugungsanlagen, für die eine Förderung nach dem Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) 

oder nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWKG, KWKAusVO) in Anspruch genommen wird. Von dieser Regel ausgenommen sind Biomasseanlagen zur 

kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung nach Maßgabe der Ziffer 8.7 Satz 5 der Förderrichtlinie. 

 

Förderfähig sind: 

 
1. Gas-Brennwertheizungen („Renewable Ready“) 

 
Gefördert wird die Errichtung effizienter Gas-Brennwertheizungen, wenn diese bereits weitestgehend auf eine künftige 

Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet sind („Renewable Ready“), und überwiegend (d. h. mit mehr als 50 Prozent 

der erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen: 

 Warmwasserbereitung, 

 Raumheizung, 

 kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,  

 die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie. 
 

Die Förderung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass die Einbindung erneuerbarer Energien zur Umwandlung 

der Anlage in eine Hybridanlage gemäß den Richtlinien innerhalb von 2 Jahren nach Inbetriebnahme erfolgt und setzt 

ferner die Einhaltung der in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen voraus. 

 

2. Gas-Hybridheizungen  

 
Gefördert wird die Errichtung von Anlagen, die Gas-Brennwerttechnik mit einer oder mehreren Technologie-

Komponenten zur thermischen Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Solar-, Wärmepumpe-, Biomasseanlage) 

kombinieren, über eine gemeinsame Steuerung verfügen, so dass ein effizienter Anlagenbetrieb gewährleistet ist, und die 

in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen. Dabei muss die thermische 

Leistung des regenerativen Wärmerzeugers einer Hybrid-Anlage mindestens 25 Prozent der Heizlast des versorgten 

Gebäudes (Gebäudeheizlast) betragen. Die Anlagen müssen überwiegend (d. h. mit mehr als 50 Prozent der erzeugten 

Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen: 

 Warmwasserbereitung, 

 Raumheizung, 

 kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,  

 die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie). 

 
3. Solarkollektoranlagen 

 
Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von Solarkollektoranlagen zur thermischen Nutzung in bestehenden 

Wohn- und Nichtwohngebäuden, die überwiegend (d. h. mit mehr als 50 Prozent der erzeugten Wärme bzw. Kälte) 

mindestens einem der folgenden Zwecke dienen: 

 Warmwasserbereitung, 

 Raumheizung, 

 kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,  

 solare Kälteerzeugung, 
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 die Zuführung der Wärme und/oder Kälte in ein Gebäudenetz im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der 

Richtlinie 

 

Nicht förderfähig sind Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der Frontseite (z. B. Schwimmbad-

absorber).  

 
Große Solarkollektoranlagen mit mindestens 20 m2 Bruttokollektorfläche können alternativ zur Förderung durch 

Anteilsfinanzierung im Rahmen einer „ertragsabhängigen Förderung“ gefördert werden, wenn die in den Technischen 

Mindestanforderungen gestellten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

4. Biomasseheizungen  

 
Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von Biomasseanlagen für die thermische Nutzung ab mindestens 5 kW 
Nennwärmeleistung, die die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen 
und überwiegend (d. h. mit mehr als 50 Prozent der erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen: 

 Warmwasserbereitung, 

 Raumheizung, 

 kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,  

 die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie.  

 
Gefördert werden danach insbesondere: 

 Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackschnitzeln, 

 Pelletöfen mit Wassertasche, 

 Kombinationskessel zur Verbrennung von Biomassepellets bzw. Hackgut und Scheitholz, 

 besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel. 

 
Nicht gefördert werden: 

 luftgeführte Pelletöfen, 

 handbeschickte Einzelöfen, 

 Anlagen, die überwiegend der Verfeuerung von Abfallstoffen aus der gewerblichen Be- und Verarbeitung von 

Holz dienen, außer es handelt sich um Altholz der Kategorie A1 (naturbelassenes oder lediglich mechanisch 

bearbeitetes Altholz) 

 Biomasseanlagen, die unter Naturzugbedingungen arbeiten, 

 Anlagen zum Einsatz von Biomasse, für die die Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von 

Abfällen (17. BImSchV) in der jeweils gültigen Fassung zur Anwendung kommt, 

 Anlagen zur Beseitigung bestimmter Abfälle, die einer Behandlung vor einer Ablagerung zugeführt werden. 

 

5. Wärmepumpe  

 
Gefördert werden die Errichtung sowie die Nachrüstung von effizienten Wärmepumpen, die die in der Anlage zu dieser 
Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen und überwiegend (d. h. mit mehr als 50 Prozent der 
erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen: 

 Raumheizung, 

 kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,  

 die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie; 

 sowie die Nachrüstung bivalenter Systeme mit Wärmepumpen. 

 

6. Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien 

 
Gefördert wird die Errichtung von innovativen effizienten Heizungsanlagen, die auf der Nutzung von erneuerbaren 

Energien basieren und die die in der Anlage zu der Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen, 
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insbesondere erneuerbare Energien für die Wärmeerzeugung mit einem Anteil von mindestens 80 Prozent einbinden, 

und überwiegend (d. h. mit mehr als 50 Prozent der erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen: 

 Warmwasserbereitung, 

 Raumheizung, 

 kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,  

 die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie. 

 
Ausgeschlossen bleibt auch hier die Förderung von Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren 

betrieben werden oder betrieben worden sind (Prototypen), sowie von gebrauchten Anlagen und Anlagen mit wesentlich 

gebraucht erworbenen Anlagenteilen. 

 

7. Erneuerbare Energien-Hybridheizungen (EE-Hybride) 

 
Gefördert wird die Errichtung von Kombinationen von Heizungssystemen, die jeweils auf der Nutzung von erneuerbaren 
Energien basieren (EE-Hybride), also von Kombinationen von in Nr. 2-6 genannten, förderfähigen Heizungssystemen. 
Voraussetzung dafür ist, dass die einzelnen Heizungssysteme aus denen der EE-Hybrid kombiniert wird die jeweils 
einschlägigen technischen Vorgaben erfüllen. 
 

8. Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz 

 
Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung eines nichtöffentlichen Wärmenetzes („Gebäudenetz“) im Sinne von 

Ziffer 5.3 Buchstabe i) der Richtlinie zur ausschließlichen Eigenversorgung von mindestens zwei Gebäuden auf einem 

oder mehreren Grundstücken eines Eigentümers, bestehend aus folgenden Komponenten: Wärmeerzeugung, ggf. 

Wärmespeicherung, Wärmeverteilung, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, sowie Wärmeübergabestationen. 

Förderfähig ist das Gebäudenetz sowie sämtliche seiner Komponenten einschließlich der Kosten der Installation, 

Inbetriebnahme und notwendiger Umfeldmaßnahmen (z. B. Baustelleneinrichtung, Deinstallation und Entsorgung von 

Altanlagen in den Gebäuden, Optimierung des Heizungsverteilsystems in den Gebäuden) wenn es die in der Anlage zu 

dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllt, insbesondere die Wärmeerzeugung, mit der das 

Gebäudenetz gespeist wird, zu mindestens 25 Prozent durch erneuerbare Energien erfolgt und kein Öl als Brennstoff 

eingesetzt wird.  

 
Gefördert wird als Alternative zur Nutzung einer gebäudeindividuellen Heizung ferner der Anschluss bzw. die 

Erneuerung eines Anschlusses an ein Gebäudenetz, wenn dieses die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten 

technischen Mindestanforderungen für Gebäudenetze erfüllt und an ein öffentliches Wärmenetz, wenn dessen 

Wärmeerzeugung zu mindestens 25 Prozent durch erneuerbare Energien gespeist wird, angeschlossen ist. Die Förderung 

umfasst die Kosten für Wärmeübergabestation und Rohrnetz (im Falle eines öffentlichen Wärmenetzes nur, sofern diese 

Komponenten nicht im Eigentum des Wärmenetzbetreibers verbleiben), sowie die Kosten der Installation, 

Inbetriebnahme und notwendiger Umfeldmaßnahmen. Dazu gehören ebenfalls Maßnahmen im Gebäude zur Anpassung 

der Heizwärmeverteilung oder Gebäudeheiztechnik an niedrigere Vorlauftemperaturen oder zur Erreichung niedrigerer 

Rücklauftemperaturen bei Gebäudenetzen.   

 

9. Maßnahmen zur Visualisierung des Ertrages Erneuerbarer Energien 

 
Im Falle einer Förderung nach Nummer 2-7 dieses Merkblattes ergänzend förderfähig sind Anlagen (Hard- inklusive 

Software) zur Visualisierung des Ertrages Erneuerbarer Energien.  

 

Förderfähige Visualisierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Visualisierung des Ertrags einer 

Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärme- oder Kälteerzeugung, und/oder eine Veranschaulichung 

dieser Technologie z. B. durch elektronische Anzeigetafeln in allgemein zugänglichen Räumen insbesondere in 

Einrichtungen wie den folgenden zu erreichen: 

 Berufsschulen, 

 Technikerschulen 
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 Berufsbildungszentren, 

 überbetrieblichen Ausbildungsstätten bei den Kammern, 

 allgemeinbildenden Schulen 

 Fachhochschulen 

 Universitäten 

 sowie in öffentlichen Einrichtungen der Kommunen oder gemeinnütziger Träger oder Kirchen. 

 

Förderfähig sind bei Visualisierungsmaßnahmen ausschließlich die Mehrausgaben für Investitionen, welche durch den 

konstruktiven Mehraufwand gegenüber einer vergleichbaren, förderfähigen Standardanlage gleicher Bauart und 

Leistung entstehen, insbesondere zusätzliche Anlagenteile oder elektronische Anzeigetafeln. Der Mehraufwand ist durch 

Herstellererklärung oder auf andere geeignete Weise nachzuweisen. Für jede Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien 

werden zusätzliche Maßnahmen nur einmalig bezuschusst. 

2.4 Heizungsoptimierung  

Gefördert werden sämtliche Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsystems in Bestandsgebäuden, mit denen 

die Energieeffizienz des Systems erhöht wird, wenn sie die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen 

Mindestanforderungen erfüllen. Voraussetzung für alle Maßnahmen ist die Durchführung eines hydraulischen 

Abgleichs der Heizungsanlagen, sofern dieser technisch möglich ist. Sollte der hydraulische Abgleich aus technischen 

Gründen nicht möglich sein, muss zumindest ein Heizungscheck nach DIN EN 15378 durchgeführt werden. 

 
Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen bspw.:  

 der Einstellung der Heizkurve,  

 der Austausch von Heizungspumpen sowie der Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung, 

Maßnahmen zur Absenkung der Rücklauftemperatur bei Gebäudenetzen im Sinne der Richtlinie,  

 im Falle einer Wärmepumpe auch die Optimierung der Wärmepumpe,  

 die Dämmung von Rohrleitungen,  

 der Einbau von Flächenheizungen, von Niedertemperaturheizkörpern und von Wärmespeichern im Gebäude 

oder gebäudenah (auf dem Gebäudegrundstück) sowie  

 Mess-, Steuer- und Regelungstechniken. 

2.5 Fachplanungen und Baubegleitung 

Gefördert werden energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung 

von oben genannten Maßnahmen. Hierzu zählt auch eine akustische Fachplanung in Verbindung mit dem Leitfaden für 

die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Immissionsschutz für relevante technische Anlagen (z. B. Luftwärmepumpen, Klimageräte, Lüftungsanlagen, Klein-

Windenergieanlagen sowie sonstige nicht genehmigungsbedürftige KWK-Anlagen) zur Einhaltung des Stands der 

Technik entsprechend § 22 BImSchG. Diese Leistungen können nur gefördert werden, wenn sie durch einen 

Energieeffizienz-Experten oder einen zusätzlich zu diesem beauftragten Dritten erbracht werden. Wird ein Dritter 

beauftragt, sind die durch ihn erbrachten Leistungen durch einen Energieeffizienz-Experten auf Plausibilität hinsichtlich 

der sachlichen Richtigkeit zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung zu dokumentieren. Dritte, die mit der Erbringung 

von Leistungen beauftragt werden sollen, dürfen nicht in einem Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschäftigungsverhältnis 

zu den bauausführenden Unternehmen stehen oder Lieferungen und Leistungen für das Bauvorhaben vermitteln. 

 

Die Kosten für die Fachplanung und Baubegleitung durch einen Experten der Energieeffizienz-Expertenliste können 

nicht als eigenständiger Fördertatbestand, sondern nur in Verbindung mit mindestens einem der oben genannten 

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik (außer Heizung), Anlagen zur Wärmeerzeugung sowie 

Heizungsoptimierung beantragt werden. 
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3 Umfeldmaßnahmen  

Im Rahmen der Beantragung eines der oben genannten Vorhaben sind darüber hinaus Maßnahmen förderfähig, die zur 

Vorbereitung und Umsetzung eines Sanierungsvorhabens oder zur Inbetriebnahme von dabei eingebauten Anlagen 

erforderlich sind (Umfeldmaßnahmen). 

 
Insbesondere:  

 Arbeiten zur Baustelleneinrichtung,  

 Rüst- und Entsorgungsarbeiten,  

 Baustoffuntersuchungen und bautechnische Voruntersuchungen,  

 Verlegungs- und Wiederherstellungsarbeiten,  

 Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen,  

 Maßnahmen zur Einregulierung geförderter Wärmeerzeuger,  

 Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsystems zur Absenkung der Systemtemperatur,  

 die Erschließung von Wärmequellen für Wärmepumpen, Anschlussleitungen von geförderten Anlagen und 

von Systemen zur digitalen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung,  

 Maßnahmen zum Erhalt und zur Neuanlage von Nistkästen für Gebäudebrüter, sowie  

 zum Erhalt und zur Neuanlage von Fassaden- und Dachbegrünung. 

4 Förderung im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) 

Ist eine energetische Sanierungsmaßnahme Bestandteil eines im Förderprogramm „Bundesförderung für 

Energieberatung für Wohngebäude“ geförderten individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und wird diese innerhalb eines 

Zeitraums von maximal 15 Jahren nach Erstellung des iSFP umgesetzt, so erhöht sich der für diese Maßnahme 

vorgesehene Fördersatz um zusätzliche fünf Prozentpunkte (iSFP-Bonus). Davon ausgenommen bleiben im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahme vorgenommene Leistungen für Fachplanung und Baubegleitung im 

Sinne der Richtlinie. 

 

Informationen zum individuellen Sanierfahrplan finden Sie unter:  

 
https://www.febs.de/beraten-finanzieren/isfp 

  

https://www.febs.de/beraten-finanzieren/isfp
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5 Fördervoraussetzungen  

5.1 Allgemeine Fördervoraussetzungen  

Gefördert werden ausschließlich Investitionsvorhaben, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführt werden. Weitere Voraussetzung ist, dass die geförderte Maßnahme zu einer Verbesserung des energetischen 
Niveaus des Gebäudes beiträgt. 
 
Die geförderten Anlagen oder durch die Einzelmaßnahme energetisch optimierten Gebäudeteile sind mindestens zehn 

Jahre zweckentsprechend zu nutzen.  

 
Veräußerung eines geförderten Gebäudes bzw. einer geförderten Wohneinheit 

 
Innerhalb des Zeitraums von zehn Jahren ist bei der Veräußerung eines geförderten Gebäudes oder einer geförderten 

Wohneinheit der Erwerber auf die Förderung, die Nutzungspflicht und das Verschlechterungsverbot für die energetische 

Qualität des Gebäudes nach § 11 Absatz 1 EnEV, § 46 GEG und § 57 GEG hinzuweisen. Die Pflichten nach Ziffer 7.1. und 

Ziffer 9.7. der Richtlinien sind hinsichtlich des geförderten Gebäudes im Rahmen des Kaufvertrages auf den Erwerber zu 

übertragen. Die Nutzungsänderung oder -aufgabe und der Abriss eines geförderten Gebäudes oder einer geförderten 

Wohneinheit innerhalb dieses Zeitraumes sind dem Durchführer, der die Förderung gewährt hat, durch den Antragsteller, 

bzw. im Falle einer Veräußerung durch den Erwerber, unverzüglich anzuzeigen. Der Durchführer ist in diesen Fällen 

berechtigt, die Förderung anteilig zurückzufordern, soweit der Förderzweck nicht mehr erreicht werden kann. 

5.2 Besondere Fördervoraussetzungen für Contractoren  

Contractoren im Sinne dieser Richtlinie sind natürliche und juristische Personen, die in Einrichtungen oder 
Räumlichkeiten eines Contractingnehmers Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur gebäudenahen 
Energieversorgung aus erneuerbaren Energien erbringen, Investitionen tätigen oder Energieeffizienzmaßnahmen 
durchführen und dabei in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln und das finanzielle Risiko tragen, wobei 
sich das Entgelt für die erbrachten Dienstleistungen ganz oder teilweise nach der Erzielung von 
Energieeffizienzverbesserungen und der Versorgung des Gebäudes mit erneuerbarer Energie richtet. 
 
Beantragt ein Contractor die Förderung, so ist zusätzlich die gemeinsam durch den Contractor und den oder die 
Contractingnehmer zu unterzeichnende Erklärung abzugeben, dass: 

 ein konsentierter Entwurf eines Contractingvertrages vorliegt, der den Contractor und den oder die 

Contractingnehmer als Vertragsparteien benennt und das Contractingverhältnis abschließend regelt. Der 

Vertrag muss inhaltlich die mit dem Förderantrag geltend gemachten Förderbestandteile umfassen. 

Unterschreitet die Laufzeit des Vertrages die geregelte Nutzungspflicht von mindestens zehn Jahren, so gelten 

die für den Fall einer Veräußerung geltenden Hinweis-, Übertragungs- und Anzeigepflichten bei Veräußerung 

eines geförderten Gebäudes bzw. Wohneinheit entsprechend. Zum Ausschluss einer Doppelförderung muss der 

Vertrag einen Verzicht des Contractingnehmers auf die Geltendmachung eines eigenen Förderanspruches 

enthalten; 

 der Contractor den Contractingnehmer über die Inanspruchnahme der Förderung sowie über die Höhe des 

maximalen Förderbetrages informiert hat; 

 alle Parteien der Prüfung gemäß den Regelungen der Richtlinie (Nr. 9.7) zu Auskunfts- und Prüfungsrechten, 

Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit zustimmen; 

 der Contractor und der oder die Contractingnehmer sich mit der Verwendungsnachweisprüfung durch den 

Fördergeber, von ihm mit der Prüfung beauftragte Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden 

erklären. Dazu muss ausdrücklich auch die Bereitschaft erklärt werden, dass Bücher, Belege und sonstige mit dem 

Fördervorhaben verbundene geschäftliche und technische Unterlagen bereitgehalten und auf Anforderung 

vorgelegt werden, Auskünfte auch zu Zwecken der Evaluierung erteilt, und Vor-Ort-Prüfungen zugelassen 

werden.  



Allgemeines Merkblatt zur Antragstellung  13 
 

Für die vorzulegende Erklärung kann das BAFA in Abstimmung mit dem BMWi den Contractoren ein verbindliches 

Muster vorgeben.  

5.3 Ist eine Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich (Kumulierung)?  

Eine Kumulierung einer Förderung für dieselbe Maßnahme nach dieser Richtlinie mit anderen Fördermitteln (Kredite 
oder Zulagen/Zuschüsse) ist grundsätzlich möglich. 
 
Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Förderung nach dieser Richtlinie und einer Förderung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) für dieselben förderfähigen Kosten ist nicht möglich. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme mit der 
Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach Maßgabe des KWKG bzw. der 
KWKAusVO möglich; in diesen Fällen wird im Rahmen einer Beantragung einer Förderung nach dem KWKG bzw. der 
KWKAusVO eine Erklärung über die bereits erhaltene investive Förderung abzugeben sein. 
 
Ergibt sich infolge der Kumulierung für die zu fördernde Maßnahme eine Förderquote von insgesamt mehr als 60 Prozent, 
hat dies der Fördernehmer dem jeweiligen Durchführer anzuzeigen. Die nach dieser Richtlinie gewährte Förderung ist in 
diesem Fall so zu kürzen, dass eine Förderquote von maximal 60 Prozent erreicht wird; soweit bereits erhalten, sind 
darüberhinausgehende Fördersummen durch den Fördernehmer zurückzuerstatten. 
 

Für dieselbe Maßnahme darf jeweils nur ein Antrag entweder bei der KfW oder dem BAFA gestellt werden; eine 

doppelte Antragstellung ist ausgeschlossen.  

 
Für ein Gebäude können jedoch zwei oder mehr Anträge für unterschiedliche Einzelmaßnahmen gestellt werden und ggf. 
von unterschiedlichen Antragstellern (Contractor, Eigentümer) solange die nach der Richtlinie festgelegten 
Höchstgrenzen förderfähiger Kosten pro Antrag und Kalenderjahr eingehalten werden. 
 
Ebenso ist eine Kumulierung mit der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung ausgeschlossen. 
Antragsteller müssen sich verpflichten, für dieselbe Maßnahme keinen Antrag auf steuerliche Förderung zu stellen. Bei 
Durchführung mehrerer unterschiedlicher Maßnahmen kann jedoch eine Förderung nach dieser Richtlinie für einzelne 
Maßnahmen mit der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung für einzelne andere Maßnahmen 
kombiniert werden. 

6 Investitionszuschuss 

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt unbar nach positivem Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises. Der 

Investitionszuschuss für förderfähige Maßnahmen und Anlagen und den dazugehörigen Umfeldmaßnahmen berechnet 

sich als Anteil der förderfähigen Kosten. 

6.1 Höhe der Förderung 

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle 

 Für Maßnahmen an der Gebäudehülle beträgt der Fördersatz 20 Prozent. 

 
Anlagentechnik (außer Heizung) 

 Für den Erwerb und Errichtung von Anlagentechnik (außer Heizung) beträgt der Fördersatz 20 Prozent. 

 
Anlagen zur Wärmeerzeugung  

 Für Gas-Brennwertheizungen „Renewable Ready“ beträgt der Fördersatz 20 Prozent. 

 Für eine Gas-Hybridheizungen beträgt der Fördersatz 30 Prozent. 

 Für eine Solarkollektoranlage beträgt der Fördersatz 30 Prozent  

(Alternativ kann für große Solaranlagen (ab 20m2 Bruttokollektorfläche) eine ertragsabhängige Förderung gewährt 

werden)  

 Für eine Wärmeübergabestation eines Netzes (mit einem Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 25 

Prozent) beträgt der Fördersatz 30 Prozent. 
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 Für eine Wärmeübergabestation eines Netzes (mit einem Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 55 

Prozent) beträgt der Fördersatz 35 Prozent. 

 Für eine Wärmepumpe beträgt der Fördersatz 35 Prozent. 

 Für eine Biomasseheizung beträgt der Fördersatz 35 Prozent; für eine Biomasseheizung, die einen 

Emissionsgrenzwert für Feinstaub von maximal 2,5 mg/m3 einhält, beträgt der Fördersatz hiervon abweichend 

40 Prozent (Innovationsbonus Biomasse). 

 Für Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien beträgt der Fördersatz 35 Prozent. 

 Für EE-Hybridheizungen beträgt der Fördersatz für alle Bestandteile der EE-Hybridheizung einheitlich 35 

Prozent. 

 Für EE-Hybridheizungen in Kombination mit Biomasseanlagen, bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes der 

Biomasseanlage für Feinstaub von max. 2.5 mg/m³, beträgt der Fördersatz für alle Bestandteile der EE-

Hybridheizung einheitlich 40 %. 

 

 
Heizungsoptimierung  

 Für Maßnahmen zur Heizungsoptimierung beträgt die Förderquote 20 Prozent. 

 

Fachplanung und Baubegleitung  

 Für förderfähige Kosten der energetischen Fachplanung und Baubegleitung beträgt die Förderquote 50 

Prozent. 

6.2 Höchstgrenzen förderfähiger Kosten 

Die förderfähigen Kosten für die energetische Sanierungsmaßnahme (inklusive Umfeldmaßnahmen) können im Wege 

der Zuschussförderung pro Antrag und Kalenderjahr bis zur Höhe der folgenden Höchstbeträge gefördert werden 

(Höchstgrenze): 

 

Höchstgrenze bei Wohngebäuden (WG) 

 Förderfähige Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen sind gedeckelt auf 60.000 Euro pro Wohneinheit; 

unabhängig davon, wie viele Anträge für diese Maßnahmen innerhalb eines Kalenderjahres gestellt werden; 

 Förderfähige Kosten für die Baubegleitung sind gedeckelt auf 5.000 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern, 

und bei Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohneinheiten auf 2.000 Euro pro Wohneinheit, insgesamt 

auf maximal 20.000 Euro pro Zuwendungsbescheid. 

 

Höchstgrenzen bei Nichtwohngebäuden (NWG) 

 Förderfähige Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen sind gedeckelt auf 1.000 Euro pro Quadratmeter 

Nettogrundfläche, insgesamt auf maximal 15 Mio. Euro; 

 Förderfähige Kosten für die Baubegleitung sind gedeckelt auf 5 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche, 

insgesamt auf maximal 20.000 Euro pro Bewilligung. 

Austauschprämie für Ölheizungen 

Zusätzlich zu den genannten Fördersätzen kann beim Austausch einer mit dem Brennstoff Öl betriebenen 

Heizungsanlage ein Bonus in Höhe von 10 Prozentpunkten gewährt werden, sofern eine der nachfolgend genannten 

Heizungsanlagen errichtet wird:  

 Gas-Hybridheizung, 

 Biomasseheizung, 

 Wärmepumpe, 

 EE-Hybridheizung, 

 Wärmeübergabestation eines Netzes mit einem Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 25 Prozent. 
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7 Hinweis zum EU-Beihilferecht 

Das Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ unterliegt nicht dem EU-

Beihilferecht. Wie erfolgt die Antragstellung 

8 Wie erfolgt die Antragstellung 

8.1 Allgemeine Hinweise 

Förderfähig sind nur Maßnahmen, mit denen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen worden ist. Als 

Vorhabenbeginn gilt der rechtsgültige Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 

Leistungsvertrages, einschließlich eines Contracting- oder Bürgschaftsvertrages. Planungsleistungen dürfen vor 

Antragstellung erbracht werden.  

 

Im Zuwendungsrecht ist anerkannt, dass eine aufschiebende oder auflösende Bedingung in Liefer- und 

Leistungsverträgen im Hinblick auf die Gewährung der Förderung den Eintritt eines förderschädlichen Vorhabenbeginns 

verhindert. Allerdings reicht dafür kein Rücktrittsrecht, es muss eine aufschiebende oder auflösende Bedingung sein. Der 

Unterschied zu einem Rücktrittsrecht (das man ausüben kann, aber nicht muss) ist, dass die aufschiebende oder 

auflösende Bedingung automatisch greift, wenn die Bedingung eintritt. Dadurch wird dann zweifelsfrei dokumentiert, 

dass diese Liefer- und Leistungsverträge nur für den Fall geschlossen werden, dass eine Förderung gewährt wird. 

 

Da über diesen Sachverhalt im Hinblick auf die Einordnung von Rücktrittsrechten bisher durch die KfW und das BAFA 

anders informiert wurde, wird für Verträge, die bis Ende Juni 2021 geschlossen werden, die Übergangsregelung gewährt, 

nach der auch ein an die Gewährung der Förderung gekoppeltes Rücktrittsrecht reicht, damit die Verträge als 

förderunschädlich für die BEG anerkannt werden. 

  

Die genaue Formulierung einer aufschiebenden bzw. auflösenden Bedingungen steht den Vertragsparteien frei. Folgende 

Musterformulierung einer aufschiebenden Bedingung wird von den beiden Durchführern BAFA und KfW aber 

anerkannt: 

  

„Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung [eines 

Sanierungsvorhabens / eines Neubauvorhabens], für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das 

Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWi beim BAFA oder der KfW [beantragt [hat / 

diese innerhalb von […] Tagen nach Vertragsschluss beantragen wird]. 

  

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich dieser Verpflichtung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit [das BAFA / die 

KfW] den Antrag bewilligt und die Förderung mit [einem Zuwendungsbescheid / einer Finanzierungszusage] gegenüber 

der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die 

jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis 

setzen.“ 

 

 

Der Beginn der Maßnahme nach Antragstellung jedoch vor Erteilung des Zuwendungsbescheids erfolgt auf eigenes 

finanzielles Risiko.  

 

Für Energiedienstleister, die eine Bürgschaft im Rahmen des Energieeinspar-Contracting in Anspruch nehmen, gilt der 

Abschluss eines Contractingvertrages, der die beantragte Maßnahme umfasst, als Vorhabenbeginn. Der Abschluss einer 

entsprechenden Bürgschaft darf erst nach der Förderzusage erfolgen.   
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Nach Prüfung des Antrags wird im Falle eines positiven Bescheids die Höhe der maximalen Zuwendung auf Basis der für 

die Maßnahme geplanten und im Antrag bezifferten Ausgaben bestimmt. Nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids 

sind nachträgliche Änderungen der Angaben zur Anpassung der maximalen Förderhöhe nur innerhalb eines Monats in 

Form eines schriftlichen Widerspruches (mit Unterschrift des Antragstellers oder Bevollmächtigten) möglich. 

8.2 Antragstellung bei Einbindung eines Energieeffizienz-Experten 

Energieeffizienz-Experten (EEE) sind alle in der Expertenliste des Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de in 

den Kategorien „Einzelmaßnahmen“, „Wohngebäude“, „Nichtwohngebäude“ und „Effizienzhaus Denkmal sowie 

Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ geführten Personen. 

 
Der Energieeffizienz-Experte muss zwingend bei Anträgen  

 für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und / oder 

 Anlagentechnik (außer Heizung) 

 
eingebunden werden. Bei den anderen förderfähigen Maßnahmen ist die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten 

optional.  

 
Bevor der (eigentliche) Antrag gestellt werden kann, erstellt der Energieeffizienz-Experte eine so genannte technische 

Projektbeschreibung (TBP), in der die zu beantragende Maßnahme erläutert wird. Für die technische Projektbeschreibung 

stellt das BAFA ein elektronisches Formular zur Verfügung. Diese finden Sie unter folgendem Link:  

 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/tpb 

 

Mit der Erstellung der technischen Projektbeschreibung wird noch kein Antrag im verwaltungsrechtlichen Sinne 

eingereicht. Die Antragstellung muss separat durch den Antragsteller/ die Antragstellerin oder dessen/ deren 

Bevollmächtigten erfolgen. Die Kennung und das Passwort sind mit den Zugangsdaten zur Energieeffizienz-Experten-

Liste des Bundes identisch.  

 

 
 
Nach Erstellung der technischen Projektbeschreibung durch den Energieeffizienz-Experten erhält dieser eine sogenannte 

TPB-ID (diese befindet sich auf der technischen Projektbeschreibung). Die erstellte technische Projektbeschreibung 

https://fms.bafa.de/BafaFrame/tpb
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bezieht sich immer auf den konkreten Investitionsstandort und ist für diesen einmalig gültig. Die TPB-ID benötigt der 

Antragsteller/ die Antragstellerin zur (eigentlichen) Antragstellung (Abfrage im Antragsformular).  

 
Für die (eigentliche) Antragstellung steht auf der Webseite des BAFA ebenfalls ein elektronisches Antragsformular zur 
Verfügung. Der Antrag ist ausschließlich elektronisch zu stellen. Das Formular zur Antragstellung finden Sie unter 
folgendem Link:  
https://fms.bafa.de/BafaFrame/begem 

 
Das elektronische Antragsformular für die Förderung umfasst allgemeine Angaben zu den Antragstellern, zu den 

geplanten Maßnahmen und Ausgaben. 

 
Nach dem Öffnen des Antragsformulars wird die TPB-ID eingetragen und das Antragsformular wird automatisch mit den 

Gebäudedaten befüllt.  

 

 
 

Nachdem die restlichen Daten eingetragen wurden, kann der Antrag nach Prüfung der Antragsübersicht abgeschickt 

werden. Danach erhält der Antragsteller/ die Antragstellerin eine automatische Eingangsbestätigung an die von ihm/ ihr 

eingetragene E-Mail-Adresse.  

8.3 Antragstellung ohne Einbindung eines Energieeffizienz-Experte  

Eine Antragstellung ohne die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten ist nur bei Beantragung von 
 Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik) und/oder 

 Heizungsoptimierung  

 
möglich. Sollte ein Antrag für oben genannte Maßnahmen mit einer Einzelmaßnahme an der Gebäudehülle und/oder ein 
Antrag für Anlagentechnik (außer Heizung) kombiniert werden, ist für den gesamten Antrag die Einbindung eines 
Energieeffizienz-Experten notwendig.  
 
Für die Antragstellung steht auf der Webseite des BAFA das elektronische Antragsformular zur Verfügung. Der Antrag ist 
ausschließlich elektronisch zu stellen. Das Formular zur Antragstellung finden Sie unter folgendem Link:  
https://fms.bafa.de/BafaFrame/begem 

 
Das elektronische Antragsformular für die Förderung umfasst allgemeine Angaben zu den Antragstellern, sowie zu den 
geplanten Maßnahmen und Ausgaben.   
 
Vor dem Absenden des Antrags muss ein Passwort vergeben werden. Mit diesem können Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
den Status des Antrags abrufen und bestimmte Änderungen am Antrag vornehmen. Bitte notieren Sie sich Ihr Passwort 
und beachten bei der Vergabe, dass dieses mindestens ein Sonderzeichen enthält. Es wird empfohlen vor Absendung des 
Antrages diesen in der Antragsübersicht auf die Richtigkeit zu überprüfen.  
 

https://fms.bafa.de/BafaFrame/begem
https://fms.bafa.de/BafaFrame/begem
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Danach erhält der Antragsteller/ die Antragstellerin eine automatische Eingangsbestätigung an die von ihm/ ihr 

eingetragene E-Mail-Adresse.  

8.4 Welche Unterlagen sind für die Antragstellung erforderlich?  

Die Unterlagen und Angaben sollen ausschließlich über das Online–Portal im Upload-Bereich hochgeladen werden.  
 

 Im Falle einer Antragstellung durch einen Bevollmächtigten: die unterschriebene Vollmacht. 

 Sofern die Antragstellung durch einen Contractor erfolgt, ist mit der Beantragung eine Erklärung des 

Energieeffizienz-Experten abzugeben, dass ein Entwurf des Contracting-Vertrages vorliegt, der den Contractor 

und den oder die Contractingnehmer als Vertragsparteien benennt und das Contractingverhältnis abschließend 

regelt, inhaltlich die mit dem Förderantrag geltend gemachten Förderbestandteile umfasst und folgende 

Informationen enthält:  

o eindeutige Benennung der Vertragsparteien,  

o Mindestlaufzeit des Contracting-Vertrages von drei Jahren,  

o Contracting-Dienstleistung (beantragte Fördermaßnahmen). 

Die Erklärung muss ferner bestätigen, dass auch die weiteren Voraussetzungen gemäß Ziffer 7.2 der Richtlinie 

erfüllt sind. 

8.5 Nachweis der Mittelverwendung und Auszahlung des Investitionszuschusses  

Der Zeitraum, innerhalb dessen die Maßnahme betriebsbereit umgesetzt werden soll (Bewilligungszeitraum), beträgt in 

der Regel 24 Monate nach erteiltem Zuwendungsbescheid. Der Zeitraum kann vor Ablauf der Umsetzungsfrist auf 

schriftlichen Antrag verlängert werden. Die Fristverlängerung ist nachvollziehbar und plausibel zu begründen. Die 

Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises.  

 
Der Verwendungsnachweis einschließlich aller erforderlichen Unterlagen ist spätestens sechs Monate nach Ablauf des 

Bewilligungszeitraums mittels der dafür vorgesehenen Formulare einschließlich aller erforderlichen Unterlagen 

einzureichen. Die maximale Bewilligungsfrist für Einzelmaßnahmen beträgt insgesamt 48 Monate. Wird der 

Verwendungsnachweis erst mehr als sechs Monate nach Ablauf der Bewilligungsfrist eingereicht, verliert der 

Antragsteller/ die Antragstellerin seinen/ ihren Anspruch auf die Auszahlung des Investitionszuschusses. 

 
Abweichungen von der im Zuwendungsbescheid bewilligten Maßnahme sind dem BAFA unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen.  

 
Der Verwendungsnachweis ist mittels des dafür auf der Webseite veröffentlichten elektronischen Formulars 
einzureichen.  
 

Besonderheit bei Einbindung eines Energieeffizienz-Experten 
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Sofern ein Energieeffizienz-Experte in die Antragstellung eingebunden wurde, muss dieser, analog zum 

Antragsverfahren, nach Abschluss der Maßnahme einen sogenannten technischen Projektnachweis (TPN) erstellen und 

in diesem die Umsetzung der Maßnahme bestätigen. 

 
Nach Erstellung des technischen Projektnachweises durch den Energieeffizienz-Experten erhält dieser eine TPN-ID. Diese 

TPN-ID muss im Online-Verwendungsnachweisformular eingetragen werden.  

 

Folgende Unterlagen sind für die Verwendungsnachweisprüfung erforderlich und müssen mit dem Online-

Verwendungsnachweisformular digital an das BAFA übermittelt werden:  

 Bestätigung des antragsgemäßen Einsatzes und der Betriebsbereitschaft der technischen Anlage; 

o mittels elektronischem Verwendungsnachweisformular sowie  

o technischem Projektnachweis (TPN) bei Einbindung eines Energieeffizienz-Experten oder der 

Fachunternehmererklärung, die durch den jeweils verantwortlichen Installateur auszufüllen und zu 

unterschreiben ist.   

 Die Bestätigung wahrheitsgemäßer Angaben (die mit dem Zuwendungsbescheid versandt werden); 

 Nachweis der Ausgaben der installierten Investition sowie für Planung und Installation mittels 

o tabellarischer Belegübersicht, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet 

sind. Aus dieser Belegliste müssen Datum, Zahlungsempfänger sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung 

ersichtlich sein (diese Übersicht ist bereits im Online-Formular enthalten), 

o hochzuladenden Rechnungen. Es sind die tatsächlich realisierten Ausgaben inklusive Mehrwertsteuer (bei 

einer Vorsteuerabzugsberechtigung dürfen nur die Netto-Kosten angesetzt werden), inklusive Skonti (auch 

wenn diese nicht in Anspruch genommen wurden) und Rabatte anzugeben. 

 

Zu beachten ist, dass die aufgeführten Ausgaben nur dann zuwendungsfähig sind, wenn die entsprechenden 

Auszahlungen im Bewilligungszeitraum geleistet werden. Finanzierungsraten, die z. B. beim Mietkauf oder Leasing 

anfallen und nach dem Ende des Bewilligungszeitraumes liegen, sind nicht zuwendungsfähig.  

 

Die aufbewahrungspflichtigen Rechnungen müssen die förderfähigen Kosten, die Arbeitsleistung sowie den Standort der 

Installation ausweisen und in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Die aufbewahrungspflichtigen Belege müssen die im 

Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, 

Grund und Datum der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen 

die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. Projektnummer) enthalten.  

9 Grundsätzliche Hinweise  

9.1 Rechtsanspruch  

Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von 

Haushaltsmitteln des Bundes.  

9.2 Vor-Ort-Kontrollen  

Das BAFA behält sich vor, Vor-Ort-Kontrollen der geförderten Maßnahmen durchzuführen oder von beauftragten 

zuverlässigen Dritten durchführen zu lassen.  

9.3 Prüfungsrecht  

Dem Bundesrechnungshof werden Prüfrechte gemäß § 91, 100 Bundeshaushaltsordnung (BHO) eingeräumt.  
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9.4 Hinweis zur Subventionserheblichkeit (nur bei Unternehmen) 

Die Angaben zur Antragsberechtigung und zum Verwendungszweck sind subventionserheblich im Sinne von § 264 des 

Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes.   
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